
VIeLe Protokolle über Kollektivbera- 
tumgen lassen nicht erkennen, ob sich 
das KoEektiv tatsächlich mit der 
Straftat und dem Gesamtverhalten 
des Täters auseinandergesetzt hat. 
Demgegenüber ergaben jedoch die 
Aussprachen, daß wesentlich mehr 
im KoEektiv getan worden war, um 
erzieherisch auf den Täter ein zuwir
ken. Es gibt tatsächlich echte Bemü
hungen, den Erziehungsprozeß schon 
in dieser KaEektivberatung mit einer 
umfassenden Aussprache über die 
Straftat und über das Gesamtverhal
ten des Täters einzuleiten und 
daraus weitere Maßnahmen des Kol
lektivs für die Erziehung des Täters 
zu entwickeln. Das wird jedoch nicht 
protokolEert, so daß die Schlußfolge
rung notwendig ist, daß die Aussage
kraft der Protokolle wesentlich er
höht werden muß, damit diese im 
weiteren Verfahren verwertbar sind.
Erforderlich ist auch, daß die KoEek- 
tiivberatungen tatsächlich mit dem 
KoEektiv durchgeführt werden, dem 
der Täter angehört, und daß im Pro- 
tokoE über die Beratung das Kollek
tiv konkret bezeichnet wird. Es darf 
nicht Vorkommen, daß im PirotokoE 
ein ganz anderer Personenkreis ge
nannt wird als der, der tatsächlich 
die Aussprache geführt hat.
Verfehlt ist es auch — wie das im 
Kreis O. geschehen ist —, wenn der 
AußensteEenleiter des Betriebes, in 
dem der Täter arbeitete, der AGL- 
Vorsdtzende und der Meister „kol
lektiv“ beraten und aus ihrer Mitte 
einen KoEektiwertreter und einen 
gesellschaftlichen Ankläger benen
nen. Tritt ein solcher zufälhg zusam- 
mengekoommener Personenkreis an 
die Stelle des tatsächUchen Kollek
tivs, dann ist von vornherein die 
Wirksamkeit der Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte in Präge 'gestellt. 
Das beweist dieses Verfahren. Der 
gesellschaftHche Ankläger hat — 
offensdchtMch ohne genügende Kennt
nis seiner Rechte und PfUchten im 
Strafverfahren — in der Hauptver
handlung dem Antrag des Staatsan
walts, auf eine Freiheitsstrafe zu er
kennen, zugestimmt. Nachdem der 
Angeklagte Berufung eingelegt und 
der Verteidiger eine Bürgschaft im 
Betrieb angeregt hatte, unterschrieb 
auch der gesellschaftliche Ankläger 
die Bürgschaftserklärung mit dem 
Ziel, eine bedingte VeruirteEung zu 
erreichen. Dieser Meinungsum
schwung zeigt, daß Mängel in der 
Anleitung der geseEschaftlichen 
Kräfte vorhanden waren.
Vermieden werden soEte auch, in 
der Beratung des Kollektivs auf eine 
sofortige Entscheidung über die Form 
der Mitwirkung zu drängen, wenn 
sich das KoEektiv darüber noch nicht 
klar ist. Darauf wurden wir in den 
Aussprachen hingewiesen. So ist es 
deshalb in einigen FäHen bei der 
Benennung eines KoEektdwertreters 
geblieben, obwohl auch andere For
men der Mitwirkung angebracht ge
wesen wären. Es ist auch darauf zu 
achten, daß mögHchst nicht dieselben 
Personen immer wieder als gesell
schaftliche Beauftragte in Verfahren, 
die Angehörige des Betriebes betref

fen, mitwirken. So hat z. B. ein Ka
derleiter berichtet, daß er bisher 
dreimal als geseEschaftlicher Anklä
ger und fünfmal als KoEektiwertre- 
ter aiufgetreten ist. Dadurch wird der 
Zweck der Einbeziehung geseEschaft- 
Echer Kräfte in das Strafverfahren 
nicht erreicht. Wenn ein Kaderleiter 
auch Beziehungen zu allen Beschäf
tigten des Betriebes hat, so ist er 
doch nicht in der Lage, jeden einzel
nen so allseitig einzuschätzen, wie 
dies das unmittelbare ArbeitskoEek- 
tiv und der von diesem aus seiner 
Mitte benannte KoEektiwertreter 
auf Grund des ständigen Zusammen
lebens mit dem Täter tun kann.
Diesen Beispielen einer formalen Ar
beit stehen Verfahren gegenüber, in 
denen die geseEschaftlichen Kräfte 
nach 'guter Einführung in ihre Rechte 
und Pflichten im Verfahren aus eige
ner Initiative umfangreiche Bemü
hungen zur Vorbereitung der Haupt- 
verhandlung angesteüt haben. Dafür 
ein Beispiel: In einem Verfahren im 
Kreis S. wegen Unzucht mit einem 
Kind hat sich der gesellschaftEche 
Ankläger eingehend über die haus
hohen Verhältnisse des Täters und 
über die Arbeit des Referats Jugend
hilfe hinsichtUch der Betreuung des 
geschädigten Kindes informiert. Diese 
konkreten Kenntnisse ermöglichten 
es ihm, dem Gericht in der Hauptver
handlung fundierte Hinweise zu ge
ben. Sein überzeugendes Wirken auch 
nach der Hauptverhandlung trug 
dazu bei, daß der Täter nach der 
Strafverbüßung wieder in sein ehe
maliges ArbeitskoEektiv aufgenom
men werden wind.
Über^das Auftreten der geseEschaft-

Iri der gerichtiEchen Praxis wird die 
Wirksamkeit eines vom Angeklagten 
nach der Hauptverhandlung erklär
ten Rechtsmittelverzichts unterschied- 
Uch beurteilt. UneinheditUche Auffas
sungen gibt es insbesondere über die 
Bedeutung der schriftEchen Rechts- 
mattelbelahnmg So vertreten einige 
Bezirksgerichte die Ansicht, ein 
Rechtsmittelverzicht sei unwirksam, 
wenn nicht dem Angeklagten auch 
eine schriftliche Rechtsmittelbeleh
rung ertedit worden sei. Andere Ge
richte sehen die schriftUche Beleh
rung als unverbindEche Unterstüt
zung der miündUchen Belehrung an. 
Sie weisen darauf hin, daß die Straf
prozeßordnung keine schriftliche Be
lehrung fordere.
Das KoEegium für Strafsachen des 
Obersten Gerichts ist in einer Bera
tung dieser Probleme zu folgendem 
Ergebnis gekommen:
Die von den Gerichten erteilte 
schriftliche Belehrung über die Mög
lichkeiten zur Einlegung der Beru
fung versetzt den Angeklagten in die 
Lage, seine Rechte besser wahrzu
nehmen. Sie gibt ihm einen zusätz
lichen Rechtsschutz. Wenn sich die 
Gerichte auch bemühen, die münd-

Uchen Ankläger und Verteidiger in 
der Hauptverhandlung sagen die 
Protokolle wenig aus, obwohl die 
Aussprachen ergaben, daß diese ge
sellschaftlichen Kräfte verhältnis
mäßig häufig durch Fragen und Vor
halte tätig werden. Die Hauptver
handlungsprotokolle geben auch den 
Inhalt der Schlußvorträge der gesell
schaftlichen Kräfte kaum wieder. In 
einigen Fällen sind ihre schriftUch 
ausgearbeiteten Ausführungen als 
Anhang zum Protokoll zu den Akten 
genommen, worden, so daß diese z. B. 
für das Rechtsmittelgericht verwert
bar waren. Deshalb sollte der Staats
anwalt auch bei solchen Mängeln in 
der Protokollierung die Ergänzung 
des HauptverhandlungsprotokoEs be
antragen.
Die von uns geführten Aussprachen 
haben einmal mehr deutHch gemacht, 
daß die Erhöhung der Wirksamkeit 
der Mitwirkung gesellschaftUcher 
Kräfte im Strafverfahren vor aHem 
von der Verbesserung der Arbeit der 
Rechtspflegeorgane abhängt. Je bes
ser es die Mitarbeiter der Untersu- 
chungsorgane, die Staatsanwälte und 
Richter verstehen, die Bürger, die 
als Beauftragte von KoEektiven im 
Strafverfahren mitwirken soEen, in 
ihre Rechte und PfUchten einzufüh
ren, 'ihre Kenntnisse für die Erfor
schung der objektiven Wahrheit voll
ständig zu nutzen und sie für ihre 
Aufgaben bei der Erziehung eines 
straffällig gewordenen Menschen und 
bei der Verhütung weiterer Strafta
ten zu begeistern, desto größer wird 
die Wirksamkeit ihrer Einbeziehung 
in das Verfahren sein.
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lache Belehrung der jeweüigen phy
sischen, psychischen und mteEektuel- 
len Verfassung des Angeklagten an- 
zupassen, gibt es doch noch verein
zelt Fälle, in denen die Angeklagten 
die belehrenden Worte nicht vöUig 
verarbeiten können. Das kann seine 
Ursache z. B. in einer besonderen 
psychischen Verfassung des Ange
klagten haben, aber auch auf dem 
Nichterfassen juristischer Probleme 
oder auf anderen Umständen beru
hen. Durch die schriftliche Belehrung 
ist es dem Angeklagten mögUch, 
seine Entscheidung darüber, ob er 
Berufung einlegen will, nochmals zu 
durchdenken.
Die schriftliche Rechtsmittelbeleh- 
rung kann allerdings nur dann die 
mündliche Belehrung unterstützen, 
wenn der Angeklagte Zeit zum Über
legen hatte oder es ihm möglich war, 
sich mit seinem Verteidiger oder 
einer anderen rechtskundigen Per
son zu beraten. Das müssen die Ge
richte beachten, zumal keine Notwen
digkeit besteht, den Angeklagten 
aufzufordem, auf Rechtsmittel zu 
verzichten. So entstehen auch für den 
in Haft befindlichen Angeklagten 
keine Nachteile etwa dergestalt, daß

Die Bedeutung der schriftlichen Rechtsmittel
beiehrung für die Wirksamkeit eines 
Rechtsmittelverzichts
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